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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME 

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU 

Ablauf eines Strassenprojekts oder eines städtebaulichen Projekts der Gemeinden auf Kantonsstrassen 
Gemäss Strassengesetz (StrG) vom 15. Dezember 1967 

 

PrV: Ausarbeitung Vorprojet 

Analyse der Situation und Festlegung der Projektziele 

zwischen der Gde und PrV 

Machen Sicherheitsprobleme die 

Intervention des BFU erforderlich? 
Kontaktaufnahme mit bfu 

Ortsbesichtigung (TBA nimmt teil, sofern nötig) BFU: Organisation Ortsbesichtigung 

Abkürzungen: 

BFU:  Beratungsstelle für Unfallverhütung  

RIMU:  Direktion für Raumentwicklung, 

Infrastruktur, Mobilität und Umwelt 

TBA:  Tiefbauamt 

Gde:  Gemeinde (Bauherr) 

PrV:  Projektverfasser, von Gde beauftragt 

RSA: Road Safety Audit 

Übermittlung des Dossiers zusammen mit «Technisches 

Kontrollblatt für die Strassenprojekte» [Modell Nr. 105fd] 

Kontrolle durch TBA: Dossier komplett? 

Zurück an Gde mit 

Bemerkungen 

Nein 

Gutachten der betroffenen 

staatlichen Dienste und Instanzen; 

eventuell RSA durch TBA bei 

städtebaulichem Projekt auf KStr.  

Ja 

Gutachten negativ nicht kohärent? Koordinationssitzung 

TBA: Vorprüfung 

TBA: Übermittlung der Vorprüfungsergebnisse 

an Gde und PrV 

PrV: Ausarbeitung des Bauprojekts 

Betrifft das Projekt den 

öffentlichen kant. Bereich? 

Unterzeichnung der Pläne durch den Kantonsingenieur 

Öffentliche Auflage während 30 Tagen (StrG Art. 37) 

Einsprachen/Bemerkungen

? 

Der Gemeinderat lädt die Gegner zu einer Einigungs-

verhandlung ein (RPBR Art.32), von der er ein 

Protokoll erstellt, das er den Gegnern übermittelt 

Der Einsprechende kann innert 10 Tagen zum Inhalt 

des Protokolls der Einigungsverhandlung Stellung 

nehmen 

Einsprachen beibehalten? 

Der Gemeinderat entscheidet über die Einsprachen 

(motivierter Entscheid) und gibt den Rechtsweg sowie 

die Frist an 

Einsprache gegen den Entscheid der Gemeinde bei 

RIMU innert 30 Tagen möglich (RPBG Art.88) 

Der Gemeinderat genehmigt die Pläne 

Der Gemeinderat unterzeichnet die Pläne 

Übermittlung des Dossiers an das TBA zur Genehmigung durch 

RIMU, zusammen mit dem Formular « Gesuch um die Plan-

genehmigung für das Ausführungsprojekt» [Modell Nr. 102fd] 

Kontrolle durch TBA: Dossier vollständig? 

Zurück an Gde mit 

Bemerkungen 

Nein 

Gutachten durch die betroffenen 

staatlichen Dienste und Instanzen 
TBA: Schlussprüfung 

Technische Bemerkungen zu den Einsprachen Notwendige Bewilligungen 

(Fischerei, usw.) 

Gutachten negativ? Ja 

Die RIMU genehmigt die Pläne und entscheidet über 

die Einsprachen 

Einsprache gegen Entscheid? 

Werden die Landerwerbungen in einem 

freihändigen Verfahren behandelt? 

Das Kantonsgericht behandelt die Einsprache Ja 

Einsprache gegen Entscheid? 

Das Bundesgericht behandelt die Einsprache 

Ja 

Beginn der Bauarbeiten 

Ja 

Enteignungsverfahren  

(Art. 41 und 52 Enteignungsgesetz) 

Entscheid der Enteignungskommission: 

- vorzeitige Besitzeinweisung 

- Enteignungsentschädigung 

Einsprache beim Kantonsgericht 

Einsprache beim Bundesgericht 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

TBA : Gesamtgutachten 

TBA : Gesamtgutachten 

TBA : Gutachten zur Genehmigung 

Steht die Abwägung der 

Interessen über dem 

negativen Gutachten? 

Nein 

Nein 
Nein 

Ja 

Koordinationssitzung 

Ja 

Nein 

http://www.fr.ch/tba

